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Auftrag Derungs 

 

betreffend Einführung von Stimmrechtsalter 16 (aktives Wahl- und Stimmrecht) 

 

Antwort der Regierung 

 

Die Frage der Senkung des Stimmrechtsalters auf 16 Jahre wurde in jüngerer Ver-

gangenheit im Kanton Graubünden bereits mehrmals thematisiert. So lehnte der 

Grosse Rat zwei darauf abzielende parlamentarische Vorstösse in den Jahren 2007 

und 2009 ab (vgl. GRP 6 I 2006/2007, S. 1220 ff.; GRP 2 I 2009/2010, S. 343 ff.). 

Eine von Vertreterinnen und Vertretern verschiedener Jungparteien lancierte Volks-

initiative für Stimmrechtsalter 16 in Graubünden wurde nicht eingereicht (vgl. Kan-

tonsamtsblatt Nr. 14 vom 9. April 2009, S. 1394). Die Forderung wurde in der Folge 

von den Jugendsessionen 2016 und 2019 wieder aufgenommen; die eingereichten 

Petitionen wurden von der Regierung ablehnend beantwortet (vgl. Regierungsbe-

schlüsse vom 16. August 2016, Prot. Nr. 731/2016 und vom 18. Juni 2019, Prot. Nr. 

461/2019). Die Ausgangslage hat sich seither zwar nicht grundlegend geändert. 

Nach wie vor nicht ganz unproblematisch sieht die Regierung das Stimmrechtsalter 

16, weil dadurch die zivilrechtliche von der politischen Mündigkeit abweichen würde. 

Zudem würde eine unterschiedliche Altersschwelle für das aktive und das passive 

Wahlrecht geschaffen. Auf der anderen Seite ist die politische Unterstützung für das 

Anliegen in Graubünden in den letzten Jahren gestiegen. 

 

Ein interkantonaler Vergleich zeigt, dass heute einzig der Kanton Glarus das Stimm-

rechtsalter 16 kennt. In anderen Kantonen wurden in den letzten Jahren Vorlagen 

zum Stimmrechtsalter 16 vom Stimmvolk stets abgelehnt. Jüngst im Kanton Neuen-

burg im Februar 2020 und im Kanton Uri im September 2021. Der Kantonsrat von Lu-

zern hat sich im Dezember 2021 gegen die Einführung des Stimmrechtsalter 16 aus-

gesprochen, gleiches tat der Kantonsrat Zug im Juli 2021. 
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Eine Studie des Zentrums für Demokratie Aarau aus dem Jahr 2021 zur Frage der 

politischen Beteiligung im Kanton Glarus (Philippe E. Rochat und Daniel Kübler, Die 

politische Beteiligung im Kanton Glarus, Mai 2021, Zusatzauswertung) kommt zum 

Schluss, dass das Interesse an kommunaler und kantonaler Politik in dieser Alters-

stufe eher unterdurchschnittlich sei, während ihr Interesse an der internationalen Po-

litik in etwa gleich wie bei den älteren Befragten sei. Gesamthaft betrachtet sei eher 

von einer tiefen Partizipationswahrscheinlichkeit auszugehen, wobei das Ergebnis 

aufgrund der geringen Anzahl der Befragten mit Vorsicht zu geniessen sei.  

 

Dies bestärkt die Regierung in ihrer Auffassung, dass die Zeitspanne zwischen dem 

16. und 18. Altersjahr auch dazu genutzt werden sollte, den Jugendlichen politische 

Inhalte und Kenntnisse im schulischen Umfeld näherzubringen und ihre politischen 

Kompetenzen zu fördern. 

 

Die Regierung anerkennt die breite politische Unterstützung für das Anliegen im 

Grossen Rat, welche mit vorliegendem Auftrag zum Ausdruck gebracht wird. Vor die-

sem Hintergrund und der aktiven Diskussionen in anderen Kantonen und auf Bun-

desebene will sie sich den Bestrebungen, die politische Partizipation der Jugendli-

chen zu erhöhen, nicht verweigern. Sie ist deshalb bereit, den vorliegenden Auftrag 

entgegenzunehmen und dem Grossen Rat eine Änderung der Kantonsverfassung zu 

unterbreiten, die für die kommunalen und kantonalen Angelegenheiten das aktive 

Stimm- und Wahlrecht 16 vorsieht.   

 

Aufgrund dieser Ausführungen beantragt die Regierung dem Grossen Rat, den vor-

liegenden Auftrag zu überweisen. 
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